
SV 1928 Altensittenbach e.V.
Aufnahmeantrag zur Vereinsmitgliedschaft

Vereinszweck, Vereinsorgane, Mitgliedschaft und Austritt sowie Mitgliedsbeitrag sind in der Satzung bzw. in der 
Beitragsordnung des SV 1928 Altensittenbach e. V. grundsätzlich festgelegt. Änderungen werden entsprechend der 
Satzung durch die Vereinsorgane beschlossen und sind bindend für alle Mitglieder. Mit der Aufnahme in den Verein 
erkennt das Mitglied die Satzung an. Nachstehend sind die wichtigsten Regelungen aufgeführt:

Mitgliedschaft / Austritt / Ausschluss
Gemäß Satzung kann jeder Mitglied werden, der schriftlich um Aufnahme in den Verein nachsucht. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist nur zum Schluss 
des Geschäftsjahres (Kalenderjahr) möglich und muss dem Vorstand drei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres 
schriftlich erklärt werden. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise 
gegen den Vereinszweck bzw. gegen die Satzung verstößt oder seiner Beitragspfl icht nicht nachgekommen ist.

Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2023
Die Mitgliedsbeiträge des Hauptvereins werden von der Mitgliederversammlung beschlossen.
Die Abteilungen können zusätzlich Abteilungsbeiträge festsetzen.

Einzelmitglieder € / Jahr

Kinder bis 14 Jahre aktiv o. passiv € 50,00

Jugendliche von 15 bis 17 Jahre aktiv o. passiv € 55,00

Erwachsene ab 18 Jahre aktiv o. passiv € 92,00

Senioren ab 65 Jahre aktiv o. passiv € 50,00

Familien € / Jahr

Eheleute, Lebenspartner mit Kindern bis 17 Jahre aktiv o. passiv € 140,00

Arbeitsdienstpauschale für Abteilung Tennis Fußball

Kinder & Jugendliche bis 17 Jahre keine Stunden keine keine

Erwachsene von 18 bis 60 Jahre 10 Stunden Arbeitsdienst oder -> € 25,00 € 25,00

Familien 10 Stunden Arbeitsdienst oder -> € 50,00 € 50,00

Aktivenbeitrag € / Jahr Fußball

Kinder & Jugendliche bis 17 Jahre € 15,00 € 30,00

Erwachsene ab 18 Jahre € 30,00 € 40,00

Familien € 30,00 € 40,00

Wer sich nicht bis zum 31.12. des ablaufenden Kalenderjahres bei seinem Spartenleiter für das Folgejahr als aktives Mitglied abmeldet, gilt 
automatisch für das Folgejahr als aktiv, der Beitrag ist in vollem Umfang zu entrichten. Ein zweiter Aktivenbeitrag wird zu 50% berechnet.

Beitrag Abteilung Tennis € / Jahr

Kinder & Jugendliche bis 17 Jahre € 50,00

Erwachsene ab 18 Jahre € 95,00

Familien € 150,00

Aufnahmegebühr (einmalig)

Kinder & Jugendliche bis 17 Jahre € 0,00

Erwachsene ab 18 Jahre € 25,00

Familien € 50,00

Vorname Nachname Anrede (Frau/Herr/...)

Geburtsdatum Titel Eintrittsdatum

Straße, Hausnummer Beruf

Welcher/n Abteilung/en  möchten Sie beitreten:

Fußball
Tennis

Tischtennis
Schach

Gymnastik

Art der Mitgliedschaft: Einzelmitgliedschaft Familienmitgliedschaft

Bei Familienmitgliedschaft: Familienangehörige/r ist/sind bereits SVA-Mitglied/er: ja nein

Vor- und Nachname Familienmitglied Geburtsdatum

Neuaufnahme bereits Mitglied

Neuaufnahme bereits Mitglied

Neuaufnahme bereits Mitglied

Neuaufnahme bereits Mitglied

Mir/uns ist bekannt, dass für die Mitgliedschaft die Satzung des SV 1928 Altensittenbach e. V. maßgeblich ist. Mit der 
Unterschrift wird die Satzung ausdrücklich anerkannt. Satzung, Beitrags- und Gebührenordnung können in der
SVA-Geschäftsstelle o. im Internet unter www.svaltensittenbach.de eingesehen werden.

Datum  Unterschrift Neumitglied  Ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ermächtigung zum Bankeinzug (SEPA-Lastschrift-Mandat)
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den SV 1928 Altensittenbach e. V. widerrufl ich, die von mir/uns zu entrichtenden Mit-
gliedsbeiträge und die sonstigen Beiträge laut Beitragsordnung zu Lasten unseres nachstehenden Kontos bei Fällig-
keit mittels Lastschrift einzuziehen ( Gläubiger ID DE05 ZZZ0 0000 5506 45 ):

Vorname Nachname

IBAN Bank / Kreditinstitut

Datum  Unterschrift des Kontoinhabers / Verfügungsberechtigen

Kursname:

(Wird vom SVA ausgefüllt)

Erfasst:

Erhebung ab:

Mitglieder-Nummer:

Postleitzahl Ort Telefonnummer

Mobiltelefonnummer E-Mail-Adresse


